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Afghanistan

An der schwierigen Frage, wie 
eine Strategie für nationale Aus-
söhnung des Landes aussehen 

könnte, haben afghanische Menschen-
rechtsgruppen, internationale Nicht-
regierungsorganisationen und die in-
ternationale Gemeinschaft seit 2001 
gearbeitet. Die Vereinten Nationen ha-
ben transitional justice in ihrer Arbeit einen 
besonderen Stellenwert gegeben.

Diesem Drängen und unermüdlicher 
Lobbyarbeit in Afghanistan folgend 
hatte der afghanische Präsident Ha-
mid Karzai im Dezember 2006 schließ-
lich einen Fünf-Jahres-Plan für Frieden, 
Versöhnung und Gerechtigkeit öffent-
lich unterstützt, der eine Amnestie für 
Kriegsverbrecher und Verbrechen ge-
gen die Menschlichkeit  ausschloss. 
Im Einklang mit den Forderungen der 
Menschenrechtsinitiativen sollten die 
Anerkennung der Leiden der Opfer, 
die Stärkung staatlicher Institutionen, 
Wahrheitsfindung und die Förderung 
der Versöhnung unterstützt werden. 
Hatte dieser Regierungsplan bereits Kri-
tik der Engagierten herausgefordert, sa-
hen sie sich innerhalb weniger Wochen 
einer gänzlich neuen Herausforderung 
ausgesetzt.

Am Ashura-Tag (schiitischer Festtag 
anlässlich des Todestages von Husain 

ibn Ali im Jahr 680) Ende Januar 2007 
lud Präsident Hamid Karzai in einer 
von allen interessierten Seiten sehr un-
terschiedlich interpretierten Rede die 
Regierungsgegner erneut zum Dialog 
ein. In Kabul machten sofort Speku-
lationen die Runde, dass der Präsident 
damit auch explizit die militanten Tali-
ban ansprechen wollte. Das Präsidial-
amt hüllte sich in Schweigen und ließ 
somit die Spekulationen zu.

Amnestie-Resolution

Zwei Tage später ging das Unter-
haus des Parlaments (Wolesi Jirga) ei-
nen deutlichen Schritt weiter. Nach 
einer kurzen und hitzig geführten De-
batte wurde, auch zur Überraschung er-
fahrener internationaler Parlamentsbe-
obachter, im Unterhaus eine politisch 
bemerkenswerte Resolution, bestehend 
aus 12 Punkten, beschlossen. Ihre In-
tention war, allen Afghanen, die in die 
Konflikte seit dem Einmarsch der so-
wjetischen Armee bis zum Ende der 
Talibanherrschaft verstrickt sind, Straf-
freiheit zu gewähren. Die Resolution 
schloss militanteTaliban, wie z. B. Mul-
lah Omar oder den ehemaligen Pre-
mierminister und Hezb-e Islami Führer, 
Gulbuddin Hekmatyar  ganz ausdrück-
lich ein: „Alle Kriegsgegner von einst 
sollen einander vergeben und nicht mit 

rechtlichen Mitteln belangt werden. 
...Keine Gruppe oder politische Partei 
soll von der Amnestie ausgeschlossen 
werden“. Außerdem verlangte die Reso-
lution, im Parlament eine spezielle Ver-
söhnungskommission einzusetzen, die 
Gespräche mit regierungsfeindlichen 
Gruppen, einschließlich militanten Ta-
liban, beschleunigen soll.

Zum Hintergrund muss erwähnt wer-
den, dass eine nicht geringe Zahl von 
Abgeordneten der beiden Häuser des 
afghanischen Parlaments aktiv in die 
Verbrechen der letzten Jahrzehnte ver-
strickt ist. Abgeordnete wie z. B. Mo-
hammad Mohaqeg – ein ehemaliger 
Mujaheddin-Führer, der sich öffent-
lich vieler Beschuldigungen wegen be-
gangener Kriegsverbrechen ausgesetzt 
sieht – verkünden, die Resolution solle 
dem Land Versöhnung und Frieden 
bringen. Die Parlamentsmehrheit, da-
runter an prominenter Stelle der Spre-
cher des Unterhauses Yuunus Qanuo-
ni und bekannte Abgeordnete wie Prof. 
Abdul Rahb Rasuol Sayyaf, Ex-Vertei-
digungsminister Mohammed Qasim Fa-
him, Energieminister Ismail Khan, Ar-
meechef  Abdul Rashid Dostum oder 
Vizepräsident Karim Khalili werden 
ähnliche Belastungen aus der Vergan-
genheit nachgesagt. Aus diesen Kreisen 
wurde zur Erklärung angeführt, dass 
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ein Bericht von Human Rights Watch und 
die fast zeitgleiche Hinrichtung Saddam 
Husseins die Resolution unmittelbar 
veranlasst hätten. In dem Bericht for-
dert Human Rights Watch dazu auf, die 
Schuldigen in Afghanistan konsequent 
zur Rechenschaft zu ziehen.

Widerstand artikuliert sich

Reformorientierte Abgeordnete, wie 
z.B. Shukria Barekzai, verließen den Saal 
unter Protest vor der Abstimmung. Es 
sei nicht die Aufgabe von Parlament oder 
Präsident, Kriegsverbrechern zu verge-
ben. Sie werteten die Resolution als Ver-
stoß gegen die afghanische Verfassung. 
Und schließlich zählt Afghanistan zu den 
Unterzeichnern der Genfer Konventi-
on, die allen Staaten auferlegt, Kriegs-
verbrechen aufzuklären und die Schuldi-
gen vor Gericht zu bringen. Eine Woche 
nach der Beschlussfassung über die Re-
solution riefen 58 Menschenrechts-
gruppen im Land gemeinsam öffent-
lich zum Widerstand auf. Wenn man 
die schwierigen Rahmenbedingungen 
zivilgesellschaftlichen Engagements in 
Afghanistan berücksichtigt, ist es umso 
bemerkenswerter, dass eine Reakti-
on des Präsidenten durch einen seiner 
Sprecher genauso lange hatte auf  sich 
warten lassen. „Der Präsident bewegt 
sich im Rahmen der Verfassung und re-
spektiert islamisches Recht. Niemand 
hat danach das Recht, Verbrechen und 
Mord zu vergeben!“

Obwohl weit über Kabul hinaus ein 
empörter Aufschrei erfolgte, fand diese 
Resolution kurz darauf  auch im Ober-
haus (Meshrano Jirga) und fast unverän-
dert eine deutliche Mehrheit. Im poli-
tischen Spiel lag der Ball nun auf  dem 
Schreibtisch von Präsident Karzai. 
Nach den Regeln blieb ihm eine kur-
ze Frist, entweder um das Gesetz an 
das Parlament zurückzugeben oder es 
zu unterzeichen. Ließe er die Frist ver-
streichen, bekommt der Gesetzentwurf  
automatisch Gesetzeswirkung. Für den 
Fall der konstitutionellen Konfrontati-
on bzw. Rückgabe hätte wiederum eine 
Mehrheit des Parlaments das Veto des 
Präsidenten überstimmen können.

Karzais Dilemma

Die Integration fundamentalistischer 
Kräfte in die politische Verantwor-
tung ist seit Herbst 2006 politisches 
Programm des Staatspräsidenten. Die 
Hoffnung Karzais, dass sich in die Re-
gierungsverantwortung integrierte Fun-
damentalisten mit Teilhabe zufrieden 
geben würden, scheint sich allerdings 
nicht zu erfüllen. Eine Unterschrift un-
ter den Anmestiegesetzentwurf  hätte er 
als Fortsetzung dieses Politikansatzes 
erklären können, doch damit hätte er 
sich auch gegen weite Teile seiner Be-
völkerung und gegen die internationale 
Gemeinschaft gestellt. Bei einem Veto 
drohte die Gefahr, dass das Parlament 
ihn überstimmt. Parallel mobilisierten 
die parlamentarischen Befürworter der 
Amnestie ihre Anhänger. Im Stadion 
Kabuls, das die Weltöffentlichkeit als 
Ort der öffentlichen Hinrichtungen aus 
der Regierungszeit der Taliban kennt, 
versammelten sich Ende Februar ca. 30 
000 Unterstützer der Amnestie. Trotz 
mancher Befürchtungen fiel die Zahl ge-
ringer als erwartet aus und einem groß-
en Aufgebot von Polizei und Armee ge-
lang es, dass es in Kabul ruhig blieb.

Präsident Karzai erklärte sich Anfang 
März nochmals öffentlich zum Dialog 
mit moderaten Taliban grundsätzlich 
bereit. In Kabul verlautete gleichzeitig, 
dass er sich bereits mit Mullah Ahmed 
Muttawakil, ehemals Außenminister der 
Taliban und Sprecher von Mullah Omar, 
zum ausführlichen Gespräch getroffen 
hatte. Karzai suchte außerdem das Ge-
spräch mit den höchsten religiösen Füh-
rern, mit Dorfältesten und Provinzrä-
ten. Das Präsidialamt betonte mehrfach, 
dass weder die afghanische Verfassung 
noch das islamische Recht (Sharia) insti-
tutionalisierte Vergebung von Verbre-
chen vorsehen, sondern diese Entschei-
dung den Opfern überlassen sei.

Das höchste Gremium der afgha-
nischen Geistlichkeit erklärte, dass die 
Rechte der Opfer durch das islamische 
Recht geschützt seien. Fazel Ahmad 
Mahnavi, Mitglied des Islamischen Ra-
tes, erklärte der erstaunten Öffentlich-

keit, dass das Parlament keine Amnestie 
aussprechen könne und so öffnete sich 
für Präsident Karzai doch noch ein Aus-
weg aus der politischen Falle. Nachdem 
sich das Parlament zu einigen sachlich 
unbedeutenden Änderungen am Ge-
setzestext bereit gefunden hat, unter-
zeichnete Karzai Anfang März schließ-
lich doch noch das umstrittene Gesetz. 

Konsequenzen

Die Verantwortung für die Verfolgung 
von Kriegsverbrechen wird jetzt den 
Opfern übertragen, die so die Beweislast 
für erlittenes Unrecht tragen. Der Staat 
verzichtet auf  die organisierte Verfol-
gung von Taten und Tätern. Wer die Be-
richte über das afghanische Rechtswesen 
kennt, erkennt den politisch zynischen 
Schachzug. Und im Machtkampf  zwi-
schen Präsident und Parlamentsmehr-
heit hat das alte Establishment ihrem 
Präsidenten Karzai die Grenzen seines 
Handlungsspielraums klar aufgezeigt. Ist 
dies unter den gegebenen schwierigen 
politischen und ökonomischen Verhält-
nissen, nach einem krisenhaften Jahr mit 
vielen zivilen und militärischen Toten, 
desolater Sicherheitslage in Teilen des 
Landes  und ohne weithin erkennbaren 
Entwicklungsfortschritt vielleicht der 
Einstieg in „afghanische Realpolitik“? 
Wo verläuft die Trennlinie zwischen dem 
„Kampf  gegen den Terror“ und der 
Anerkennung der realen Kräfteverhält-
nisse? Gewiss: Ohne Aussöhnung wird 
es keinen Frieden in Afghanistan geben 
und ohne Frieden keine Sicherheit und 
ohne Sicherheit keine Entwicklung. Die-
se Amnestie geht klar zu Lasten der Op-
fer. Ohne den Mut auch zur rechtlichen 
Aufarbeitung der Vergangenheit ist Aus-
söhnung nicht zu machen. Weit über das 
Amnestiegesetz hinaus ist aber vor allem 
durch das durchsichtige politische Spiel 
der ohnehin erschütterte Glauben vieler 
Afghanen an die Demokratie weiter un-
terhöhlt worden. Die nächsten Monate 
werden zeigen, wer die Signale vernom-
men und wer sie richtig gedeutet hat.
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